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ausjeßte, daß der Fluß bis Schippenbeil aufwärts für flache Gefäße von 10 bis 
20 Zaften (30 bis 60 t) jchiffbar jei. Für die oberen Strecken wurden auf Grund 
der „Allgemeinen Stroms, Deich: und Uferordnung” vom 14. April 1806 eine 
Neihe von Polizeiverordnungen zur Negelung der Flößerei von lofem Klobenholz 
und des zu Traften verbundenen Langholzes erlaffen. Thatjächlich hat die Alle 

vorübergehend oberhalb Friedland bis nach Bartenftein der Schiffahrt gedient. 
HZuweilen verfehren dort jet noch Kleine Kähne (fogenannte Timberfähne mit, 
1,5 bi3 2t, Spigprähme mit Steinladungen), bei hohen Wafjerftänden ausnahms- 
weife auch größere Fahrzeuge zum Zuckerrübentransport. Da indefjen die Tiefe 

auf den Brajten bei mittlerem Wafferjtande ftellenweife nur 0,5, bei niedrigen 
Wafjerjtänden nur 0,3 m beträgt, Fan fein eigentlicher Schiffsverkehr aufrecht 
erhalten werden. GSelbjt unterhalb Friedland bis Gr.-Wohnsdorf finden fich 
Stellen, an denen bei Eleinen Wafferftänden mır 0,5 bis 0,6 m Tiefe in der 
Fahrrinne bleiben; bei Niedrigwaffer ift die Beförderung von Frachten nahezu 
ausgefchloffen. 

Erjt von Gr.-Wohnsdorf ab bejigt die Alle einen regelmäßigen Schiffs- 
verkehr, der von den leiftungsfähigen Biegeleien erheblich gejteigert werden 
könnte, wenn die in ziemlich gutem Zuftand befindliche Vinnauer Schiffsichleufe 
durch einen Neubau mit größeren Abmefjungen erjegt würde, 3.8. im Falle 
der Anlage des Mafurifchen Schiffahrtfanals. Gegenwärtig Fann diefe Schleufe 
nur von Schiffen bi zu 28,3 m Länge und 6 m Breite durchfahren werden, die 
bei Im Tiefgang etwa 88 t laden. Läftig erweift fich auch, daß die von Mitte 
März bi3 Anfang Dezember dauernde Schiffahrt in jedem Frühjahr nochmals 
8 bis 14 Tage. lang, meiftens vom 5. bis 15. Mai, zur Trockenlegung der 
Wiefen im Nückftaugebiete des Pinnauer Wehres durch Ziehen der Grundfchleufe 
unterbrochen wird. Durchjchnittlich find in den Jahren 1887/94 durch die Pin- 
nauer Schiffsichleufe 1130 Kähne und Wittinnen, fowie 295 Dampfer zu Berg 
und zu Thal gegangen. Dabei wurden jährlich 6= bis 9000 t Güter zu Berg, 
40- bi8 50 000 t zu Thal gejchleuft. Von den Dampfern gehen nur wenige 

über Leißienen hinauf. Auch dev Schiffsverkehr nimmt bis Leißienen fchon be- 
trächtlich ab und erkifcht oberhalb Gr.-Wohnsdorf faft ganz, wie aus folgender 
Zufammenftellung hevvorgeht: 

Schiffsverkehr 1895/98 gu Berg Zu Thal 

Sahresdurchjchnitt) Yeladen Unbeladen Dampfer VBeladen Unbeladen Dampfer 
And . 2: 5 2 = 5 12 o 

Or. Wohnsdtnf . . . 22 85 — 5l 6 — 
enden 2 .,..,.02..88 37 = 94 57 = 

Kenne. 0.0. Be 61 24 111 81 33 
a an 379 151 610 127 138 

2. Brüdenanlagen. 

Im Ober- und Mittellaufe ift die Alle an zahlveichen Stellen überbrückt; 
jedoch find in der folgenden Tabelle nur diejenigen Brücen erwähnt, bei welchen 
die Lichtweiten einen Nücjchluß auf die Abflußverhältniffe bei Hochwafjer
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erlauben. Am Unterlaufe liegen die Verhältniffe meiftens jo ungünftig für die 
Herftellung von Brücen, daß in den dicht befiedelten und jehr fruchtbaren Land- 
jtrichen längs der Strecke Heilsberg— Bartenftein nur zwei, längs der Strede 
Bartenftein— Schippenbeil nur eine und von da bis Friedland überhaupt Feine 
Verbindungen zwifchen beiden Ufern bejtehen. Der Verkehr ift vielmehr fait 
ausschließlich auf die an günftigen Uebergangzitellen gelegenen Brückenftädte 
Heilsberg, Bartenftein, Schippenbeil und Friedland angewiefen. Die an der 
ichiffbaren Strecde des Unterlaufs befindlichen Brückenanlagen find in folgender 
Tabelle jämmtlich aufgeführt. Bei Friedland, Gr.-Wohnsdorf, Schallen und 
Leißienen ijt je eine Deffnung mit 6,8 bis 9,2 m Lichtweite zur Durcchfahrt der 
Schiffe mit Maftenklappen verjehen. Um das Durchfahren der beiden fejten 
Brücken bei Wehlau zu ermöglichen, müffen die Maften gelegt werden, weshalb 
oberhalb der Eijenbahn- und unterhalb der Straßenbrücde Maftenfrahne auf- 
gejtellt find. Exftere Freuzt die Alle nach ihrer Wiedervereinigung mit dem 
Mühlenfanal unter einem Winkel von 59° 10%, ftatt der im Zuge der Eifen- 
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Straßenbrüce oberh. Allenjtein 1 12,5 Unterbau in Stein, Ueberbau in 
Gifen. 

Straßenbrüde in Mllenjtein . . 1 12,0 Unterbau in Stein, Ueberbau in 

Gifen. 

" " " . 1! 10,8 Unter: und Ueberbau in Stein. 
Zwei Gifenbahnbrücen unterh. 

Allentient s.0. . 0.0.2. 1 15,7 Unter: und Ueberbau in Stein. 
Straßenbrüde bei Kofien.. . . 3 21,5 Unterbau in Stein u. Holz, Ueber- 

bau in Holz. 
Kirchthorbrücke in Heilsberg. . & 21,0 Unter- und Ueberbau in Stein. 

Mühlenthorbrüde „ „ Er 2 20,5 | Unter und Ueberbau in Stein. 
Straßenbrücde in Bartenftein . | 1 38,0 Unterbau in Stein, Ueberbau in 

Gifen. 
Gifenbahnbrücfe unterh. Barten- 

nen 20.2.0... 0... 5 63,5 Unter- und Ueberbau in Stein. 

Straßenbrücde in Schippenbeil . 1 45,0 Unterbau in Stein, Ueberbau in 

Gifen. 
Straßenbrücde in Friedland . . 5 60,9 Unterbau in Stein u. Holz, Heber- 

bau in Hol. 
Straßenbrüde b. Gr.-Mohnsdorf 3 54,4 Unterbau in Stein, Ueberbau in 

Gifen. 
Straßenbrücde bei Schallen . . 4 81,2 Unterbau in Stein, Ueberbau in 

Eifen. 
Straßenbrüce bei Leißienen . . 9 91,8 Unterbau in Stein u. Holz, Ueber- 

bau in Hof. 
Gifenbahnbrüce oberh. Wehlau 5 105,0 Unterbau in Stein, Ueberbau in 

Eifen. 

en Be le ; z | Unterbau in Stein, Ueberbau in 

2, : Be 1 31,6 | &ifen. 
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bahnlinie gemefjenen Lichtweite 122,4 m ift in der Tabelle die fenfrecht zur 
Flußachje gemefjene Lichtweite angegeben. Die beiden Fluthbrücen bei Wehlau 
dienen zur feitlichen Abftrömumg des Allehochwafjers nach der Bregelftromniederung. 
Don den übrigen Brücen freuzt nur diejenige bei Kofjen unterhalb Guttitadt 
den Fluß jpigwinklig unter 56°; ihre Lichtweite im Straßenzuge beträgt 26,0 m, 
die Durchflußweite jenfrecht zur Flußrichtung 21,5 m. Die Brücenanlage bei 
Guttjtadt ift nicht erwähnt, weil die Vertheilung der Abflußmenge auf Alle und 
Kleine Alle den Brücenabmefjungen nicht entjpricht. 

3. Wafjerwirthfchaftliche Verhältniffe am Ober: und Mittellanfe. 

Am Ober: und Mittellaufe der Alle liegen von Alters her an fünf Stellen 
Mahl-, Schneide- und Delmühlen, nämlich 3,5 km unterhalb des Witrichjees 
(Soyfamühle), bei Neufjen, Allenftein, Guttjtadt und Heilsberg. Nachdem 1796 
damit begonnen worden war, die untere Alle bis zu einem damals für genügend 

gehaltenen Grade von Schippenbeil abwärts fehiffbar zu machen, wurden 1804 
zur Verbefferung der Flößbarkeit des übrigen Flußlaufs neben den hölzernen 
Wehren und Gerinnen der genannten Mühlen hölzerne Floßjchleufen angelegt, 
um die aus je etwa 5 Stämmen bejtehenden, bis zu 3 m breiten Tafeln, aus 
welchen die Langholztraften zufammengejegt find, über die Wehre zu flößen. 
Ebenso erhielt die Witrichfchleufe, welche zur Negelung der Wafferjtände des 
Uftrich- und Lansfer Sees benugt werden Fann, jeßt aber beftändig offen fteht, 
eine jolche Floßfchleufe. 

Sn den dreißiger Jahren joll die Alle vom Lansfer See bis nach Wehlau 
mit Kleinen Booten, welche 7 bi8 9 Perjonen faßten, befahren worden fein. Ein- 
jchließlich der 1796/1806 verausgabten Beträge wurden bis 1843 von der Staat$- 
verwaltung 360000 Mark zur Verbefjerung der Flöß- und Schiffbarfeit des Alle- 
fluffes verwandt, und zwar auf die Anlage von Buhnen, Schliczäunen, Sperr- 
werfen, Kleinen Durchftichen, Dechwerfen, Anpflanzungen, fowie für die Reinigung 

der Fahrrinne von Steinen, Baumjtämmen, Stubben u. f.w. Obgleich wohl 
der größere Theil diefer Aufwendungen auf die untere Alle entfallen fein mag, 
find doch auch am Ober und Mittellaufe nicht unbeträchtliche Arbeiten aus- 

“ geführt worden. Fir diefelben Zwecfe wurden in den legten Jahrzehnten durch- 

jchnittlich 6000 Mark im Jahre innerhalb der beiden oberen Strommeifterbezirfe 
ausgegeben. Außerdem hat der Melivrationsverband Neuffen—Allenftein 1873 
eine einmalige. Abfindung von 30000 Marf feitens der Wafjerbau- und Forft- 
verwaltung für die Uebernahme der Verpflichtung zur Räumung und Snftand- 
haltung der bezeichneten 11,7 km langen Flußitrede erhalten. 

Die von der Wafjerbauverwaltung ausgeführten Arbeiten an der Strecke 
oberhalb Reufjen bejtehen hauptjächlich in der Sicherung der Ufer gegen die 
Beichädigungen durch das Floßholz. Wo die Ufer niedrig find, werden Flecht- 
zäune hergejtellt, 3. B. an der DVerbindungsrinne zwifchen dem Lansfer und 
Uftrich-See. Höhere Ufer werden mit Fajchinendeckwerfen befeftigt, deren Fuß 
an einigen Stellen durch Grundjchwellen gejchüst if. Buhnen find nur aus-


